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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.2000

Norm

StPO §285a Z2

Rechtssatz

Die vorgeschriebene Substantiierung des Nichtigkeitsgrundes setzt voraus, dass die Behauptung der Unrichtigkeit der

Gesetzesanwendung aus dem erstrichterlich festgestellten Tatbestand abgeleitet wird (vgl § 288 Z 3 StPO). Der Hinweis

auf eine in den Urteilsgründen ausgedrückte, sei es auch irrige Rechtsansicht, kann daher nur dann als Bezeichnung

des Nichtigkeitsgrundes gelten, wenn diese Rechtsansicht der Gesetzesanwendung wirklich zugrunde gelegt worden

ist. Der Nichtigkeitsgrund ist daher nicht gesetzmäßig ausgeführt, wenn nicht der festgestellte Tatbestand, sondern nur

ein aus demselben herausgegri:ener, seines Zusammenhanges mit ihm entkleideter Umstand mit dem Gesetz

verglichen werden soll (SSt 23/55).
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Vgl; Beisatz: Die Rechtsrüge aus Z9 lita ist nicht prozessordnungsgemäß ausgeführt, weil die

Beschwerdeaufersichtlich gemeint: auch abgesehen von den Voraussetzungen des §11StGB-keine gerichtlich

strafbare Handlung vorliegt, nicht aus den Urteilsfeststellungen, sondern aus den (vermeintlichen) Ergebnissen

der Hauptverhandlung abgeleitet wurde. (T1)
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